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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nico Steinbach und Hans Jürgen Noss (SPD)  
– Drucksache 17/10370 –

Absturz eines F-16 Kampfjets in der Eifel

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10370 – vom 23. Oktober 2019 hat folgenden Wortlaut:

Am Dienstag, dem 8. Oktober 2019 kam es bei Zemmer-Rodt im Landkreis Trier-Saarburg zum Absturz eines US-Kampfjets des 
Typs F-16. Der Berichterstattung zufolge sei das Flugzeug, das auf dem US-Stützpunkt in Spangdahlem stationiert war, im Rahmen 
eines Übungsflugs verunglückt. Die Absturzstelle lag nur wenige Hundert Meter neben dem Ortsteil Rodt in einem Waldgebiet. 
Der Trierische Volksfreund berichtete, dass die Maschine noch ca. 12 km führungslos weitergeflogen sei, nachdem der Pilot sich 
per Schleuder sitz gerettet habe. 
In diesem Zusammenhang fragen wir die Landesregierung: 
1. Ist es üblich, dass die Flüge auch über bewohnten Gebieten stattfinden?
2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zum Hergang des Unglücks und insbesondere zu dem Umstand vor, dass die 

F-16 offenbar mehrere Kilometer führungslos über bewohntes Gebiet geflogen ist?
3. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über den Verlauf der Bergungsarbeiten?
4. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zu möglichen Umweltauswirkungen, die von dem Vorfall ausgehen können? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom  
13. November 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Ja. Grundsätzlich ist militärischer Flugverkehr über der gesamten Bundesrepublik Deutschland zulässig.

Zu den Fragen 2 und 3:

Vor Ort anwesende Kräfte der US-Streitkräfte und der Bundeswehr haben mitgeteilt, dass der Pilot in einer Höhe von rund 2 000 Metern 
aufgrund eines schwerwiegenden Störfalls mit dem Schleudersitz aussteigen musste. Das Flugzeug vom Typ F-16 ist danach am  
8. Oktober 2019, gegen 15.00 Uhr, im Bereich der Kreisstraße 34 (K 34) bei Zemmer-Rodt abgestürzt. Im Umkreis der Absturzstelle 
wurde ein militärischer Sicherheitsbereich eingerichtet, der seitdem zuständigkeitshalber durch Kräfte der Bundeswehr über-
wacht wurde. Am 13. Oktober 2019 wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein „Crashteam“ aus den USA für Untersuchungen an der 
Absturzstelle eingetroffen sei. Die Untersuchungsarbeiten dauern noch an.

Die Ansprechstelle Katastrophenschutz der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) – Rufbereitschaft –, bildet den Melde-
kopf für außergewöhnliche Ereignisse im Brand- und Katastrophenschutz und im Rettungsdienst und unterrichtet bzw. informiert 
bei Erfordernis das Ministerium des Innern und für Sport (MdI). Des Weiteren unterstützt und berät sie nach § 6 Nr. 5 Brand- und 
Katastrophenschutzgesetz (LBKG) die Gemeinden und Landkreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Rufbereitschaft, die sich während des gesamten Einsatzes vor Ort befand, wurde unmittelbar nach der Erstalarmierung der ört-
lichen Gefahrenabwehrkräfte informiert (15.17 Uhr). Daher – und auch der räumlichen Nähe zur Absturzstelle geschuldet – traf 
die Rufbereitschaft zeitgleich mit dem vorsorglich alarmierten Kreisfeuerwehrinspekteur des Landkreises Trier-Saarburg an der 
Einsatzstelle ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde den Kräften vor Ort bekannt, dass der Pilot mit dem Schleudersitz aus der F-16 aus-
gestiegen und bereits durch einen Rettungshubschrauber im Gebiet zwischen Heidweiler und Dierscheid (Landkreis Bernkastel-
Wittlich) aufgenommen sowie medizinisch versorgt worden ist.

Die Rufbereitschaft informierte unmittelbar nach Sichtung des Lagebilds das MdI. Zu jeder Zeit des Einsatzes bestand telefonischer 
Kontakt zwischen dem Lagezentrum des MdI und der Rufbereitschaft der ADD. Der gesamte Einsatz wurde zu jeder Zeit in der 
Alarmstufe 3, Einsatzleitung durch den zuständigen Wehrleiter, abgearbeitet. 
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Infolge starken Regens war es an der Absturzstelle nur zu einem kleineren Brand gekommen. Nachdem durch weitere Erkundungs-
maßnahmen feststand, dass außer dem Piloten keine weiteren Personenschäden zu verzeichnen waren, zog sich der Großteil der 
Feuerwehreinsatzkräfte zum Feuerwehrhaus nach Rodt zurück, da ein militärischer Sicherheitsbereich eingerichtet wurde. Die 
Flughafenfeuerwehr Spangdahlem führte die Brandbekämpfung durch. Die Sicherung des Geländes übernahmen die Kräfte der 
US-Streitkräfte. Die Polizeiinspektion (PI) Schweich sicherte den Verkehrsraum. Die Technische Einsatzleitung (TEL) Trier-
Saarburg unterstützte diese Maßnahmen durch die Sicherstellung mit digitaler Funkinfrastruktur. Im weiteren Verlauf erfolgte die 
Unterstützung der amerikanischen Kräfte mit zwei Schnelleinsatzzelten der TEL Eifelkreis zur Errichtung eines Kontroll- und 
Verpflegungsbereichs auf der K 34.

Die PI Schweich wurde am 8. Oktober 2019 unmittelbar von der Rettungsleitstelle über einen Flugzeugabsturz informiert. Um 
15.28 Uhr teilte die Security Police Spangdahlem mit, dass es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um einen Militärjet des Typs 
F-16 handelt. Die erste Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schweich traf um 15.30 Uhr an der Absturzstelle ein. 
Wegen des Hinweises der Feuerwehr auf mögliche Gefahrstoffe hielten sich die Polizeikräfte an der sicheren Absperrung auf. Der 
Einsatz der Polizeihubschrauberstaffel zu Aufklärungsmaßnahmen musste wetterbedingt gegen 16.30 Uhr abgebrochen werden.

Seitens der Polizei wurde im Bereich der K 34 nach dem Absturz des F-16 Kampfjets eine Vollsperrung eingerichtet. Die 
Absperrmaß-nahmen mussten unmittelbar nach dem Absturz kurzfristig auf die L 46 ausgeweitet werden. In der weiteren Folge 
übernahm die Straßenmeisterei die Absperr- und Umleitungsmaßnahmen und richtete an der K 34 eine Vollsperrung in beide 
Richtungen ein. Eine Warnmeldung im Verkehrswarnfunk wurde veranlasst. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerte 
die Vollsperrung der K 34 bis zum 31. Oktober 2019. Der Militärische Sicherheitsbereich wurde an diesem Tag aufgehoben. 

Zu Frage 4:

In der Ortslage Zemmer-Rodt überprüfte der Gefahrstoffzug des Landkreises Trier-Saarburg mit einem Photoionisationsdetektor 
eine mögliche Hydrazinbelastung. Es konnte keine Belastung festgestellt werden. Erste Luftmessungen durch den Gefahrstoffzug 
Trier-Saarburg am Abend des 8. Oktober 2019 waren negativ.

Die Absturzstelle war bis 31. Oktober 2019 ein militärischer Sicherheitsbereich. Daher hat die Regionalstelle der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) in Trier zurzeit keine eigenen Erkenntnisse. Die Rückkopplung erfolgt dabei über die 
untere Wasserbehörde. Gesicherte Erkenntnisse liegen darüber vor, dass die Absturzstelle entgegen anderslautender Presseberichte 
nicht in einem Wasserschutzgebiet liegt. Nichtsdestotrotz werden Wassergewinnungsanlagen in der näheren Umgebung durch 
die Wasserversorger besonders beobachtet. Nach den dort vorliegenden Informationen ist zudem das Amt für Wehrgeophysik 
Euskirchen seitens der Bundeswehr eingeschaltet, um die Umwelteinwirkungen durch den Unfall zu erfassen. Die Regionalstelle 
der SGD Nord ist zudem in Kontakt mit dem Umweltstab auf dem Flugplatz Spangdahlem. Man geht seitens der SGD Nord, 
davon aus weitere Informationen zu erhalten, sobald die militärischen Untersuchungen abgeschlossen sind.

In Vertretung:
Nicole Steingaß
Staatssekretärin


